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Arztin oder Arzt mit Ausbildung aus Drittstaaten,

Berufsqualifikation anerkennen
.
oo
. NE
Sie mochten in Deutschland als Arzt:in arbeiten? Dann brauchen Sie eine staatliche

Zulassung, die Approbation. Auch mit einer auslandischen Berufsqualifikation kénnen Sie
die Approbation erhalten. Daftir missen Sie lhre Berufsqualifikation anerkennen lassen.

Basisinformationen

Der Beruf Arzt:in ist in Deutschland reglementiert. Das bedeutet: Damit Sie in Deutschland
als Arzt:in ohne Einschrankung arbeiten konnen, brauchen Sie die Approbation. Die
Approbation ist die staatliche Zulassung zu dem Beruf. Das bedeutet, dass Sie ohne
Approbation nicht selbstandig als Arzt:in arbeiten dirfen.

Auch mit einer Berufsqualifikation aus einem sogenannten Drittstaat konnen Sie in
Deutschland die Approbation erhalten. Drittstaaten sind alle Staaten, die nicht zur
Europaischen Union (EU), dem Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz
gehoren.

Um die Approbation zu erhalten, missen Sie Ihre auslandische Berufsqualifikation
anerkennen lassen.

Im Anerkennungsverfahren vergleicht die zustandige Stelle Ihre Berufsqualifikation aus
dem Ausland mit der deutschen Berufsqualifikation und prift die Gleichwertigkeit. Die
Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation ist eine wichtige Voraussetzung flr die Erteilung
der Approbation.

Neben der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation miissen Sie noch weitere
Voraussetzungen fur die Erteilung der Erlaubnis erfillen. Weitere Voraussetzungen sind
zum Beispiel ausreichende deutsche Sprachkenntnisse und die gesundheitliche Eignung.

Wenn |hre Berufsqualifikation aus der EU, dem EWR oder Schweiz stammt, gelten andere
Regelungen.
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Den Antrag fur das Verfahren kbnnen Sie grundsatzlich auch aus dem Ausland stellen.

Voraussetzungen

o Sie haben eine Berufsqualifikation als Arzt:in aus einem Drittstaat.

> Sie wollen in Deutschland als Arzt:in arbeiten.

o Sie konnen die Zustandigkeit im Bundesland Bremen nachweisen.

o Personliche Eignung: Sie sind zuverlassig fiir die Arbeit als Arzt:in und haben keine
Vorstrafen.

- Gesundheitliche Eignung: Sie kdnnen psychisch und physisch als Arzt:in arbeiten.

o Sie haben Deutschkenntnisse auf dem erforderlichen Sprachniveau. Das sind in der
Regel allgemeine Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 nach dem Gemeinsamen
Europaischen Referenzrahmen fur Sprachen (GER) und medizinische
Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1.

Ablauf

Antragstellung

Sie stellen einen Antrag auf Erteilung der Approbation als Arzt:in bei der zustandigen
Stelle. Der Antrag ist ausschlief3lich elektronisch zu stellen. Die Originaldokumente sind
bei einem perdnlichen Termin vorzulegen.

Die zustandige Stelle Uberprtft dann, ob lIhre Ausbildung der deutschen Ausbildung
entspricht und ob alle weiteren Voraussetzungen vorliegen. Die Approbation kann nur
erteilt werden, wenn Ihre Ausbildung aus einem Drittstaat mit der deutschen Ausbildung
gleichwertig ist.

Priifung der Gleichwertigkeit

Die zustandige Stelle vergleicht Ihre Berufsqualifikation aus dem Ausland mit der
deutschen Berufsqualifikation. Die zustéandige Stelle priift, ob Ihre Berufsqualifikation
gleichwertig ist. Die Berufsqualifikation ist gleichwertig, wenn es keine wesentlichen
Unterschiede zwischen lhrer auslandischen Berufsqualifikation und der deutschen
Berufsqualifikation gibt.

Mogliche Ergebnisse der Priifung

Wenn lhre Berufsqualifikation gleichwertig ist, wird Ihre auslandische Berufsqualifikation
anerkannt. Die Behoérde kann lhnen das Ergebnis schriftlich bestatigen. Sie missen noch
die weiteren Voraussetzungen erfillen und Ihre Sprachkenntnisse nachweisen. Dann wird
lhnen die Approbation als Arzt:in erteilt.

Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Ihrer Berufsqualifikation und der deutschen
Berufsqualifikation? Vielleicht kdnnen Sie die Unterschiede durch Ihre Berufspraxis,
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andere Kenntnisse oder Fahigkeiten (lebenslanges Lernen) ausgleichen. Die Berufspraxis
mussen Sie nachweisen. Kenntnisse und Fahigkeiten muss eine Behorde des Staates
bescheinigen, in dem Sie die Kenntnisse oder Fahigkeiten erworben haben.

Es kann aber sein, dass die wesentlichen Unterschiede nicht durch diese Kenntnisse
ausgeglichen werden kdnnen. Die zustandige Stelle nennt IThnen die wesentlichen
Unterschiede und warum Sie die wesentlichen Unterschiede nicht durch lhre Berufspraxis
ausgleichen kdénnen.

In dem Bescheid der zustandigen Stelle steht auch, welches Niveau lhre Ausbildung hat
und welches Niveau in Deutschland notwendig ist. Sie diirfen dann nicht als Arzt:in in
Deutschland arbeiten.

Kenntnispriifung

Wenn Ihre Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist und Sie die Unterschiede nicht
ausgleichen kdnnen, kdnnen Sie eine Kenntnisprifung ablegen. Die Kenntnisprifung
orientiert sich an der Abschlusspriifung als Arztin oder Arzt in Deutschland. Die
Kenntnisprifung ist eine mundlich-praktische Prufung.

Wenn Sie die Kenntnisprufung bestehen und alle weiteren Voraussetzungen erfiillen,
bekommen Sie die Approbation als Arzt:in.

Weitere Hinweise

Berufserlaubnis

Mit der sogenannten Berufserlaubnis kdnnen Sie fir einen begrenzten Zeitraum ohne
Approbation arbeiten. Mit der Berufserlaubnis dirfen Sie unter Aufsicht einer Person mit
Approbation arbeiten. Vielleicht durfen Sie dann nur Tatigkeiten in einem bestimmten
Arbeitsbereich durchfuhren. Sie miussen fur die Berufserlaubnis folgende

Voraussetzungen erfillen:
o Nachweis lhrer Berufsqualifikation
o Gesundheitliche Eignung
o Personliche Eignung
o Deutschkenntnisse: Sie mussen Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 nachweisen
und einen Fachsprachtest auf dem Niveau C1 ablegen

Sie kénnen die Berufserlaubnis bei der zustandigen Stelle beantragen.

Gleichwertigkeitsbescheid
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Im Approbationsverfahren erfolgt die Prifung der Gleichwertigkeit Ihrer Ausbildung
(Anerkennungsverfahren). Fur das Ergebnis der Prifung kdnnen Sie einen separaten
Bescheid beantragen.

Verfahren fir Spataussiedler

Als Spataussiedler:in kdnnen Sie das Anerkennungsverfahren wahlweise nach den hier
genannten Gesetzen oder nach dem Bundesvertriebenengesetz durchlaufen. Dies kdnnen
Sie selbst entscheiden. Die zusténdige Stelle berat Sie, welches Verfahren fir Sie passt.

Rechtsbehelf

Gegen den Bescheid der zustandigen Stelle kbnnen Sie innerhalb einer bestimmten Frist
rechtlich vorgehen (zum Beispiel Widerspruch einlegen). Die Entscheidung wird dann
uberprift. Details dazu stehen in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende Ihres Bescheides.
Wir empfehlen Ihnen: Sprechen Sie zuerst mit der zustandigen Stelle, bevor Sie rechtlich
gegen die Entscheidung vorgehen.

Bendétigte Unterlagen

o Die zustandige Stelle informiert Sie dartber, welche Unterlagen Sie einreichen
missen. Wichtige Unterlagen sind generell:

= Identitdtsnachweis (zum Beispiel Reisepass oder Personalausweis)

= Eheurkunde (wenn sich Ihr Name durch Heirat gedndert hat)

= Lebenslauf

= Nachweise lhrer Berufsqualifikation (zum Beispiel Zeugnisse, Berufsurkunde)

= Nachweise uber Inhalt und Dauer Ihrer Ausbildung (zum Beispiel Diploma
Supplement, Transcript of Records)

= Nachweis lhrer Berufserfahrung in Threm Beruf (zum Beispiel Arbeitszeugnisse)

= Auskunft, ob Sie in Deutschland bereits einen Antrag auf Erteilung der
Approbation gestellt haben

= Sie mussen nachweisen: Sie durfen in Ihrem Ausbildungsland in dem Beruf
arbeiten.

= Sie wohnen oder arbeiten noch nicht in der EU, dem EWR oder der Schweiz?
Dann missen Sie nachweisen: Sie wollen in Deutschland in dem Beruf arbeiten.
Nachweise kénnen sein: Bewerbungen auf einen Arbeitsplatz, Nachweis tber
Ihren Antrag auf ein Einreisevisum zur Erwerbstatigkeit oder persénliche
Erklarung

= Nachweis lhrer personlichen Eignung: Strafregisterauszug oder Fiihrungszeugnis
aus Ilhrem Herkunftsstaat. Der Nachweis darf bei Antragstellung maximal 3
Monate alt sein.

o Diese Dokumente geben Sie meistens spater ab. Die zustandige Stelle informiert Sie,
wann Sie die Dokumente abgeben sollen:

= Nachweis Ihrer gesundheitlichen Eignung: Arztliche Bescheinigung. Der
Nachweis darf bei Antragstellung maximal 3 Monate alt sein.

= Nachweis lhrer Deutschkenntnisse: Sprachzertifikat.
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= Die Voraussetzung zur Antragstellung und damit zur Teilnahme an der
Fachsprachenprtfung sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2.
= Die Voraussetzung fur die Erteilung der Approbation ist eine bestandene
Fachsprachenprtfung auf dem Niveau C1.
o Die zustandige Stelle teilt Ihnen mit, welche Dokumente Sie als einfache Kopie, als
beglaubigte Kopie oder im Original einreichen mussen.

Wenn lhre Unterlagen nicht in deutscher Sprache vorliegen, missen Sie deutsche
Ubersetzungen von lhren Unterlagen einreichen. Die Ubersetzungen miissen von
Ubersetzer:innen gemacht werden, die 6ffentlich bestellt oder ermé&chtigt sind.

Zustandige Stellen

- Die Senatorin fiir Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz |
Referat 20 - Berufe im Gesundheitswesen

= +49 421 361 0

» FaulenstralRe 9/15, 28195 Bremen

= Website

= gesundheitsberufe@gesundheit.oremen.de

Online Services

o Anerkennung ausliandischer Berufsqualifikationen - Arztin/Arzt

Gebiihren | Kosten

Die zustandige Stelle informiert Sie Uber die Kosten. Die Kosten hdngen generell von dem
Aufwand fur die Bearbeitung ab.

Zuséatzlich kénnen weitere Kosten entstehen (zum Beispiel fiir Ubersetzungen oder
Beglaubigungen). Diese Kosten sind individuell unterschiedlich.

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?
Keine.

Manchmal fehlen noch Unterlagen im Verfahren. Die zustandige Stelle informiert Sie dann,
bis wann Sie die Unterlagen nachreichen missen. Das Verfahren kann sich dadurch
verlangern.
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-gesundheit-frauen-und-verbraucherschutz/die-senatorin-fuer-gesundheit-frauen-und-verbraucherschutz-referat-20-berufe-im-gesundheitswesen-182176
https://www.gesundheit.bremen.de
mailto:gesundheitsberufe@gesundheit.bremen.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession/412/profile

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Einzelfallabhangig.

Rechtsgrundlagen

o § 2 ff. Bundesarzteordnung )
o 8§ 37 ff. Approbationsordnung fir Arzte

Weitere Informationen

o |nformationsseite der Senatorin fur Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz in
Bremen

o |nformationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung von auslandischen
Bildungsabschlissen

o Finanzielle Hilfen fir das Anerkennungsverfahren

o Offentlich bestellte Ubersetzerinnen und Ubersetzer in Deutschland

o Gemeinsamer Europaischer Referenzrahmen fir Sprachen (GER)

o Verfahren nach dem Bundesvertriebenengesetz

Aktualisiert am 26.01.2026
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https://www.gesetze-im-internet.de/b_o/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/__37.html
https://www.gesundheit.bremen.de/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/anerkennung-auslaendischer-approbationen-in-heilberufen-46175
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/finanzielle-foerderung.php
https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/__10.html

	 Ärztin oder Arzt mit Ausbildung aus Drittstaaten, Berufsqualifikation anerkennen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz | Referat 20 - Berufe im Gesundheitswesen

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


